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• Einzelunternehmen - persönliche Haftung 
des Unternehmers

• Gewerbe ohne Eintragung ins Handelsregister

• Gewerbe mit Eintragung ins Handelsregister 
(e. K.) – (i.d.R. freiwillig)

• Freiberufliche Tätigkeiten (Arzt, Rechtsanwalt, 
Notar, Steuerberater ...) – kein Gewerbe!

• GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) –
persönliche Haftung der Gesellschafter

• OHG (Offene Handelsgesellschaft) –
persönliche Haftung der Gesellschafter

• KG (Kommanditgesellschaft) –
Komplementäre haften persönlich, 
Kommanditisten haften nur mit der Einlage

• GmbH & Co. KG (KG, deren Vollhafter eine  
GmbH ist)

• Partnerschaftsgesellschaft (freie Berufe)

Rechtsformen 
Einzelunternehmen & 

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

• grundsätzlich: keine persönliche Haftung der 
Gesellschafter

• AG (Aktiengesellschaft)

• Grundkapital mind. 50 TEUR

• Hohe formale Anforderungen

• SE (Societas Europaea)

• Europäische Aktiengesellschaft

• Grundkapital mind. 120 TEUR

• GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

• Stammkapital mind. 25 TEUR

• Satzungsänderungen, Gründung etc. bei Notar

• UG haftungsbeschränkt 
(Unternehmergesellschaft)

• UG siehe extra Folie

• Weitere Formen: e. G. (Genossenschaft ...), Ltd. 
(englische Limited)
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Firmierung des Einzelunternehmers

Ohne Eintrag im Handelsregister

Max Müller
Schuhhandel

Steuerberater Georg Spitz
Spitz Wirtschafts- & Steuerberatung

Karin Klein, Günter Groß, Susi Süß
Hausverwaltungen - GbR

Schuh-Max
Müller

Spitz Wirtschafts- & Steuerberatung
Geschäftsführer: Steuerberater Spitz

KGS – Hausverwaltung
Inhaber: Klein, Groß und Süß
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Firmierung des Einzelunternehmers

Mit Eintrag im Handelsregister

Max Müller
Schuhhandel

Steuerberater Georg Spitz
Spitz Wirtschafts- & Steuerberatung

Karin Klein, Günter Groß, Susi Süß
Hausverwaltungen - GbR

Ohne Eintrag im Handelsregister

Schuh-Max e.K.
(oder andere Phantasienahmen)

Keine Eintragung im HR möglich, da
kein Kaufmann i. S. d. HGB

KGS Hausverwaltungen OHG
(eine GbR wird bei Eintragung ins HR

zwangsweise zur OHG – aber nicht jede
GbR kann ins HR eingetragen werden)

Hinweis: Fake-Rechnungen



• Regelung im § 5a GmbHG

• UG ist keine eigene Gesellschaftsform, sondern eine GmbH „light“ mit Sonderregelungen

• Bezeichnung zwingend UG haftungsbeschränkt – „haftungsbeschränkt “ muss 
ausgeschrieben werden

• Stammkapital von 1 Euro bis 24.999 Euro

• Nur Bargründung möglich

• Satzung als „Musterprotokoll“ vor Notar, aber günstige Notargebühr

• Maximal drei Gesellschafter

• Pflicht zur Auffüllung der Gewinnrücklage auf 25 TEUR minus Stammkapital (25% 
Gewinn p. a. in Rücklage)

• JA wäre nichtig, falls gegen Rücklagenbildung verstoßen wird

• Bei Erreichen der 25 TEUR aus der Rücklagenbildung kann (soll) eine „Umwandlung“ auf 
eine GmbH erfolgen.
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Unternehmergesellschaft UG 
(haftungsbeschränkt)
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• Unternehmen ist 

• Umsatzsteuerpflichtig 

• Gewerbesteuerpflichtig

• Unternehmer ist (sind) 

• Einkommensteuerpflichtig auf Basis des 
Unternehmensgewinnes

Rechtsformen & Steuern
Einzelunternehmen & 

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

• Kapitalgesellschaft ist

• Umsatzsteuerpflichtig

• Gewerbesteuerpflichtig

• Körperschaftsteuerpflichtig

• Anteilsinhaber ist (sind)

• Einkommensteuerpflichtig falls dieser 
auch als Geschäftsführer ein Gehalt 
erhält (+ auch Mieten etc….)

• Einkommensteuerpflichtig auf die 
Gewinnausschüttungen – nur wenn 
tatsächlich Gewinn ausgeschüttet wird 

• Ausschüttungen gilt i. d. R. die 
Kapitalertrag- bzw. Abgeltungs- oder 
auch Zinsabschlagsteuer (25%)
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Empfehlung: Rechtsform für Gründer

Haftungs-
beschränkung

Anzahl Gründer

1 2 - 3 > 3
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unternehmen

Einzel-
unternehmen

Einzel-
unternehmen

UG, GmbH,
GmbH & Co. KG

GmbH,GmbH
& Co. KG, AG

GbR

Partnerschafts-
Gesellschaft

GbR

Partnerschafts-
Gesellschaft

GmbH,GmbH
& Co. KG, AG,

GbR
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Buchführung
Überblick
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Selbständige (Freiberufler, Gewerbetreibende und Land- und Forstwirte) erzielen sogenannte 
„Gewinneinkünfte“. Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben = Gewinn

§Gewinnermittlung durch 
„Betriebsvermögensvergleich“
§Bilanzierung (sog. Doppelte 
Buchführung)
§Soll-Versteuerung (Ust)
§Abweichendes Wirtschaftsjahr 
möglich

Buchführung – was ist das?

Gewinnermittlung

(kfm.) Buchführung Einnahmenüberschuss-
Rechnung (EÜR)

§Gewinnermittlung durch 
„Geldrechnung (Kassenbuch)“
§Einnahmen abzüglich Ausgaben
§Ist-Versteuerung (Ust)
§Kein abweichendes 
Wirtschaftsjahr möglich
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• Buchführungspflicht nach Handelsrecht

• Jeder Kaufmann – außer „Kleingewerbe“

• Vereinfachungen durch BilMoG (< 600 TEUR Umsatz p.a.  und < 60 TEUR Gewinn 
p.a.) gem. § 241a HGB

• Formkaufleute (UG, GmbH, SE, AG, KG, OHG...) immer

• Buchführungspflicht nach Steuerrecht

• Jeder, der nach Handelsrecht verpflichtet ist

• Jeder Gewerbetreibende über den Grenzen des § 141 AO (Umsatz über 600 TEUR 
oder Gewinn über 60 TEUR p.a.)

• Keine „Buchführungspflicht“ aber Einnahmen-Überschussrechnung

• Freiberufler (Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Steuerberater, Rechtsanwälte...) unabhängig von 
der Höhe des Umsatzes oder des Gewinns

• Gewerbetreibende, die die Mindestgrenzen der Buchführungspflicht (nach § 241a HGB bzw. 
§141 AO) nicht erreichen 

Buchführungspflichten
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Bei Verstoß gegen Buchführungspflichten (Z.B. keine Inventur, grobe Mängel in der 
Buchführung, Verstoß gegen GOB, keine zeitgerecht aufgestellte Bilanz ....)

• Fehlende Transparenz für unternehmerische (faktenbasierte) Entscheidungen

• Haftung des Unternehmers bzw. Geschäftsführers gegenüber Gläubigern und 
Gesellschaftern

• Finanzamt schätzt den Gewinn (Schätzung nur durch ordentliche Buchführung zu 
widerlegen)

• Strafrechtliche Folgen sowie (weitgreifende) persönliche Haftung für den 
Unternehmer bzw. Geschäftsführer im Insolvenzfall

• Probleme mit Bank und Fördermittelgebern

Verstoß gegen Buchführungspflichten
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• Buchführung dient neben der externen 
Berichterstattung an Banken, Finanzamt und 
Gesellschafter vor allem auch als Grundlage für 
die interne Unternehmenssteuerung

• Kalkulationssätze (Stundensätze, 
Zuschlagsätze etc.) leiten sich aus den geplanten 
oder tatsächlichen Kostenrelationen ab

• Ohne Kalkulationsgrundlage können die 
Selbstkosten von Produkten und Leistungen 
nicht ermittelt werden

• Bei der Einrichtung der Buchführung ist auf eine 
betriebswirtschaftlich sinnvolle, d.h. auf eine die 
unternehmerischen Entscheidungen
bestmöglich unterstützende Informationsbasis zu 
achten 

• Bestände sollten unterjährig gebucht werden

• Soll-Ist-Vergleich zur Planung bei 
Existenzgründern wichtiger als 
Vorjahresvergleiche

Buchführung – Basis für Kalkulation & Controlling
„steuern & Steuern“
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Beispiele für Standardberichte
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Controllingbericht

Monatliche BWA:
Betriebswirtschaftliche 

Auswertung
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Controllingbericht
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Controllingbericht
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• Jahresabschluss nach Handelsrecht (alle Kaufleute) gemäß den Vorschriften des 
HGB (+ ggf. GmbHG, AktG, UmwG)

– Einzelunternehmen und Personengesellschaften haben länger Zeit und geringere 
Anforderungen an Inhalt und Umfang der Jahresabschlusserstellung als 
Kapitalgesellschaften

– Kapitalgesellschaften und GmbH & Co KG müssen ihre Jahresabschlüsse im Internet 
unter www.unternehmensregister.de offenlegen. Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften (ohne Haftungsbegrenzung) nicht.

• Steuerbilanz kann von der Handelsbilanz abweichen

• Bisher häufig „Einheitsbilanz“ (handelsrechtliche Wahlrechte werden so gewählt, 
dass steuerliche Vorschriften erfüllt werden). Zukünftig immer öfter Steuerbilanz 
losgelöst von Handelsbilanz oder bei kleinen Unternehmen 
„Überleitungsrechnungen“.

Handelsbilanz & SteuerbilanzJahresabschluss
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• Betriebsprüfung (BP) durch das Finanzamt

• Umfassende Prüfung der Buchführung und der korrekten Steuerermittlung

• Ziel: Steuergerechtigkeit gewährleisten und i. d. R. Mehreinnahmen für den Staat 
durch Erhöhung der Steuerbemessungsgrundlagen

• BP wird angekündigt

• BP je nach Unternehmensgröße – i. d. R. maximal alle 3 Jahre – oft bei 
Kleinunternehmen viele Jahre nicht oder nur bei Auffälligkeiten

• Sonderprüfungen (Umsatzsteuersonderprüfung, Umsatzsteuernachschau (ohne 
Ankündigung), Lohnsteuersonderprüfung, Kassennachschau) durch Finanzamt, SV-
Prüfung durch Rentenversicherung und Berufsgenossenschaft

• Handelsrechtliche Pflichtprüfungen durch Wirtschaftsprüfer für mittelgroße und große 
Kapitalgesellschaften (ab Überschreiten bestimmter Größenordnungen)

Prüfung der RechnungslegungPrüfung der Buchführung und des 
Jahresabschlusses
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Steuern
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Steuern Überblick

Steuern vom Einkommen und Ertrag Verkehrs- / Verbrauchssteuern

• Einkommensteuer (Progression bis 42+3%)

• Natürliche Personen ab der Geburt bis zum 
Tod

• Welteinkommensprinzip

• Personengesellschaften – „einheitliche und 
gesonderte Gewinnfeststellung“

• Jedes Einkommen, das in einer Einkunftsart 
beschrieben ist

• Körperschaftsteuer (15%)

• Körperschaften (GmbH, UG,  AG, SE...)

• Gewerbesteuer (Ertrag * 3,5% * Hebesatz)

• Gewerbetreibende (nicht Freiberufler, nicht 
Land- / Forstwirte...)

• Erbschaft- / Schenkungssteuer (nach 
Steuerklasse bzw. Verwandtschaftsgrad)

• Erben / Beschenkte....

• Umsatzsteuer (19% / 7%)

• Trägt der Endverbraucher / Letztverbraucher

• Steuerpflichtig ist der „Unternehmer“

• Ist- oder Sollversteuerer (Wahlrecht bei 
Freiberuflern und nicht 
buchführungspflichtigen Gewerbetreibenden)

• Kleinunternehmerregelung (bis 17.500 Euro)

• Kein Vorsteuerabzug bei ustfreien Leistungen

• Optionsmöglichkeiten

• Komplexe Materie insbesondere bei 
Exportgeschäft, internat. Onlinehandel, 
Vorsteuerabzug....

• Reversed Charge z.B. im Baugewerbe (§ 13b)

• Grunderwerbsteuer (3,5% in Bayern)

• Energie- / Stromsteuer, Biersteuer, 
Tabaksteuer, Zölle (Einfuhr aus Drittstaaten)

Steuerarten 
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Rechtsformen & Steuern
Einzelunternehmen & 

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

Transparenzprinzip Trennungsprinzip

• Ergebnis (Gewinn) wird dem 
Unternehmer zugerechnet. Dieser 
versteuert den Gewinn als Einkünfte in 
seiner persönlichen Einkommensteuer. 
Tätigkeitsvergütungen (u.a.) an den 
Unternehmer zählen zum Gewinn.

• Wichtig: Gewerbesteuer des 
Unternehmens wird bis zum Hebesatz 
von 380% in der persönlichen 
Einkommensteuer angerechnet

• Kapitalgesellschaft versteuer Gewinn mit 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

• Leistungen (Gehalt, Mieten, Pachten, 
Lizenzen, …) an Gesellschafter sind bei 
der KapitG gewinnmindernde 
Betriebsausgaben, soweit diese einem 
„Drittvergleich“ standhalten. Darin liegt 
tendenziell (deutlich) höherer Verwaltungs-
aufwand als bei Personengesellschaften!



Steuern ÜberblickEinkommensteuertarif 



Steuern ÜberblickKörperschaftsteuertarif (15%)
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Einkommen der Körperschaft (keine Progression)

KSt 15% "Flatrate"
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Falls Gewinne ausgeschüttet werden, ergibt sich zwischen Kapitalgesellschaften und 
Personenunternehmen (mit Spitzensteuersatz 45%) nahezu die gleiche steuerliche Belastung.

Falls Gewinne nicht ausgeschüttet werden, ergibt sich bei der Kapitalgesellschaft eine geringere 
effektive Steuerbelastung als bei Personenunternehmen mit Spitzensteuersatz.

Effektive Steuerbelastung (GewSt HS 320%)

0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

Steuern nach Ausschüttung
(Spitzensteuersatz)

47,8% 47,6% 46,9%

Steuern vor Ausschüttung
(Spitzensteuersatz)

27,0% 31,2% 46,9%

KapG PU mit Thes PU ohne Thes

Steuerbelastung Rechtsformvergleich bei 
Spitzensteuersatz
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Vergleich Steuerbelastung  (bei durchschnittlichem 
Steuersatz von 30% in der privaten ESt)

Falls Gewinne ausgeschüttet werden, ergibt sich bei Personenunternehmen mit durchschnittlichem 
Steuersatz (30%) die geringste Steuerbelastung. 

Falls Gewinne nicht ausgeschüttet werden, gleichen sich die Steuerbelastungen bei PU mit 
durchschnittlichem Steuersatz (30%) an die Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften an.

Effektive Steuerbelastung (GewSt HS 320%)

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

Steuern nach Ausschüttung
(Durchschnittssteuersatz)

47,8% 45,8% 31,0%

Steuern vor Ausschüttung
(Durchschnittssteuersatz)

27,0% 29,4% 31,0%

KapG PU mit Thes PU ohne Thes

Steuerbelastung Rechtsformvergleich bei 
Durchschnittssteuersatz
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• Umsatzsteuer

• Kleinunternehmerregelung (Umsatz Vorjahr unter 17.500 Euro (pro rata) und im 
laufenden Jahr bis max. 50.000 Euro); Wahlrecht nutzen: ja oder nein? (Investitionen, 
Umsätze mit Privatleuten...)

• I. d. R. monatliche USt-Voranmeldungen (bis 10. des Folgemonats) –
Dauerfristverlängerung um ein Monat bei Vorauszahlung von 1/11 der jährlichen 
Steuerschuld möglich

• Vorsicht bei PV-Anlagen in Kombination mit Unternehmensgründung!

• Einkommen- / Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

• Rechtsformwahl (Einzelunternehmen, Personengesellschaft, GmbH....)

• Festsetzung von vierteljährlichen Vorauszahlungen (aufgrund von Erstschätzungen 
oder Vorjahresbescheiden)

• Standortentscheidungen (Gewerbesteuerhebesätze je nach Gemeinde: Neumarkt 315%, 
Berching 300%, Berg 300%, Berngau 330%, Mühlhausen 360%, Deining 300%, Dietfurt 325%)

Steuerthemen (speziell) für Gründer
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• Umsatzsteuer

• Probleme beim Vorsteuerabzug (keine vorschriftsmäßigen Belege, z.B. genaue 
Rechnungsanschrift, anteilig steuerfreie Leistungen...)

• Probleme bei Geschäften mit dem Ausland (Versendungsnachweise, 
Gelangensbestätigung, Lieferschwellenüberschreitung bei Onlinehandel, …)

• Einkommen- / Körperschaftsteuer

• Betriebsausgaben oder private Ausgaben? (Kfz-Fahrtenbuch, Entnahmen für 
privaten Verbrauch, Bewirtungsaufwendungen, Verträge mit Angehörigen bzw. 
nahestehenden Personen ...)

• Betriebsvermögen oder Privatvermögen? (eigengewerblich genutzte 
Gebäudeteile, Kfz...)

Steuerthemen im „Tagesgeschäft“
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www.existenzgruender.de (Seite des MMWi)

– Häufigste Steuerfehler bei Gründung

– Steuern wer zahlt wann?

– Was gehört in eine Rechnung?

– Übersicht Rechtsformen

www.spitz-beratung.de

„Service“ mit Links und weiteren Hinweisen

Themen auf Existenzgründerportal
Links zu Steuer- / Buchhaltungs- / Rechtsformthemen 
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M i t t e l s t a n d
steuern & Steuern

V e r m ö g e n
Aufbauen. Bewahren. 

Übertragen.

E x i s t e n z g r ü n d u n g & 
N a c h f o l g e



33

Betriebswirtschaft: Strategie und Geschäftsmodell, 
Marketingstrategie, Kalkulation und Preis, Investitionen, 

Businessplanung, Zuschüsse und Finanzierung

Steuerberatung in der Gründungsphase: Rechtsformwahl, 
Anmeldung beim Finanzamt, Einrichtung Buchführung, 

PKW-Nutzung, Steuerplanung, Rechnungstellung, …

Laufende Buchführung, Lohnabrechnung, Steuerberatung –
in Zusammenhang mit anderen Einkünften

Hilfestellung bei der Koordination von 
Gründungsformalitäten

E x i s t e n z g r ü n d u n g
& N a c h f o l g e
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steuern & Steuern



steuern & Steuern. Damit aus Zielen 
Erfolge werden!

Spitz-beratung.de


